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An den Vorsitzenden des Umwelt- und 
Agrarausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Herrn Heiner Rickers, MdL

und 

den Vorsitzenden des Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Herrn Claus Christian Claussen, MdL

Per E-Mail an:

Umweltausschuss@landtag.ltsh.de

Wirtschaftsausschuss@landtag.ltsh.de

Der Staatssekretär

17.10.2025

Öffentliche Anhörung zur grenzüberschreitenden Strategischen Umweltprüfung zur 
Änderung der Durchführungsverordnung für CCS Pilot-und Forschungsvorhaben in 
Dänemark

Sehr geehrte Herrn Vorsitzende,
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, dass Dänemark im 4. Quartal 
2025 eine grenzüberschreitende Strategische Umweltprüfung (SUP) zur Änderung der 
bereits bestehenden dänischen Durchführungsverordnung (Nr. 974 vom 22. Juni 2022) 
über die geologische Speicherung von CO2 unter 100 Kilotonnen (kt) für 
Forschungszwecke oder die Erprobung neuer Verfahren und Produkte eingeleitet hat. 

Mit der geplanten Änderung soll der geografische Geltungsbereich auf das gesamte 
dänische Land- und Meeresgebiet innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone 
ausgedehnt werden. Die übrigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung bleiben 
unverändert, insbesondere eine Mengenbegrenzung auf unter 100 kt und die maximale 
Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Die Änderung der Durchführungsverordnung schafft 
ausschließlich einen rechtlichen Rahmen. Konkrete Pilot- und Demonstrationsprojekte 
bedürfen weiterhin einer gesonderten Antragstellung, Fallbearbeitung und Genehmigung, 
einschließlich unabhängiger fachrechtlicher Bewertungen nach geltendem dänischen 
Recht. Dabei ist die Einhaltung der einschlägigen europäischen Vorschriften 
sicherzustellen.
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Die Federführung für die Behörden-und Öffentlichkeitsbeteiligung der einbezogenen 
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegt bei 
Schleswig-Holstein, vertreten durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, 
Umwelt und Natur (MEKUN).
 
In die Behördenbeteiligung in Schleswig-Holstein sind das Ministerium für Landwirtschaft, 
Ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV), das Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWVATT) sowie das 
MEKUN und dessen nachgeordnete Behörden einbezogen.
 
Die Öffentlichkeit des Landes Schleswig-Holstein hat bis zum 7. November 2025 die 
Möglichkeit, Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben bei der dänischen Espoo-
Kontaktstelle einzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen

Joschka Knuth

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/V/_startseite/Artikel2025/10/02_CCS_DK_UVP_Beteiligungsverfahren/251010_Beteiligungsverfahren?nn=8103cc54-0c42-4647-bf7f-ac7b2404512a



